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ZERTIFIKAT 

 
Die Zertifizierung Bau GmbH bestätigt, dass das Unternehmen  

 

C.C. Reststoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG 
 

Gußstahlweg 33 • 58099 Hagen 
 

die Anforderungen nach § 56 KrWG in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung 

(EfbV) in der aktuellen Fassung erfüllt und berechtigt ist, die Bezeichnung  

 

Entsorgungsfachbetrieb 
 

zu führen und das nachstehende Überwachungszeichen zu nutzen: 

 

Dieses Zertifikat ist gültig bis zum 04.12.2020 und gilt nur in Verbindung mit dem Zertifikat gem. § 25 

der EfbV. Die Ausfertigung liegt dem Unternehmen vor und ist in der Internet-Liste (www.zert-bau.de) 

eingetragen. 

 
Die letzte Überwachungsprüfung hat am 04.06.2019 stattgefunden. Die nächste Überwachung ist bis zum 04.06.2020 durchzuführen. 

     

 

   

           

 
Berlin, 12.08.2019         Dipl.-Ing. Gerhard Winkler 
          Zertifizierungsstellenleiter 

  

 

 

 

 

http://www.zert-bau.de/
http://www.zert-bau.de/






 
 

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten ☐ 
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4 bestimmte Abfallarten  ☐ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 
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Seite 5 von 5 zu ZZLT005000329002

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)

101314 Betonabfälle und Betonschlämme

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 
fallen

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen




